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Hinweis: Das hier abgebildete Muster ist nicht maßstabge-
recht ausgebildet. Es gelten die jeweils angegebe-
nen Formatangaben.

Technische Anlage zum Rahmenvertrag über ein  
Entlassmanagement nach § 39 Abs. 1a S. 9 SGB V 

(Rahmenvertrag Entlassmanagement)

Version 0.1
Datum: 13.10.2016

1. Allgemeines
Das vorliegende Dokument beschreibt die Druckvorgaben für 
die in § 6 des Rahmenvertrags Entlassmanagements genannten 
Vordrucke.

2. Verbindlichkeit
2.1 Bei der Herstellung der Vordrucke nach dieser Vereinba-

rung sind als Druckvorlage ausschließlich die in Anla-
ge 2/2a BMV-Ä festgelegten verbindlichen Muster in der 
jeweils gültigen Fassung zu verwenden. 

2.2 Für die Nutzung der Vordrucke der Anlage 2 BMV-Ä 
im Entlassmanagement sind ausschließlich Vordrucke 
mit additiver Kennzeichnung „Entlassmanagement“ im 
Personalienfeld gemäß des hier abgebildeten Musters 
zu verwenden. Dabei ist bei der Herstellung der Vor-
drucke sicherzustellen, dass sich gegenüber dem hier 
abgebildeten Muster in der Gestaltung, Abmessung, 
Druckstärke und Schriftgröße keine Abweichungen er-
geben. Ziffer 1.1.5 der Anlage 2 BMV-Ä gilt entspre-
chend.

2.3 Werden im Rahmen des Entlassmanagements Vordru-
cke mittels Blankoformularbedruckungsverfahren ge-
mäß Anlage 2a BMV-Ä erstellt, ist ausschließlich Si-
cherheitspapier in den Formaten DIN A4 und DIN A5 
mit additiver Kennzeichnung „Entlassmanagement“ 
gemäß des hier abgebildeten Musters zu verwenden, 
welches die in Anlage 2a genannten Spezifikationen 
erfüllt. Dabei ist bei der Herstellung der Vordrucke si-
cherzustellen, dass sich gegenüber dem hier abgebilde-
ten Muster in der Gestaltung, Abmessung, Druckstärke 
und Schriftgröße keine Abweichungen ergeben. Für 

die Kennzeichnung gilt Ziffer 1.1.10.3 zum Blindfar-
benaufdruck (rot) der Anlage 2a BMV-Ä entsprechend. 
Das Muster 16 (Arzneiverordnungsblatt) ist aus-
schließlich unter Verwendung des konventionellen 
Vordrucks, nicht über Blankoformularbedruckung, zu 
erstellen.

Anlage 2
Rahmenvertrag Entlassmanagement von Krankenhäusern  
nach § 39 Abs. 1a SGB V

2.4 Bei Vordruckanpassungen gelten im Entlassmanagement 
die, in der jeweiligen Änderungsvereinbarung zur Anla-
ge 2 BMV-Ä festgelegten, Weiterverwendungsbestim-
mungen. 

2.5 Das einstellige Kennzeichen „4“ an der 30. Stelle der 
Zeile 6 des Personalienfeldes ist wie folgt aufzudru-
cken.

Bekanntgaben online
Einfach abrufbar: Das Deutsche Ärzteblatt bietet seinen Leserin-
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in einer Datei herunterzuladen: www.aerzteblatt.de/bekanntgaben
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